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 Veröffentlicht am 30.06.1986

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §213;

Rechtssatz

Einem Abgabep7ichtigen kommt ein Rechtsanspruch auf Beibehaltung der ihn betre8enden unrichtigen Gebarung auf

dem Abgabenkonto nicht zu.
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